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Notar bzw. Protonotar und Johann von Neumarkt Landsdireiber der Herzöge 
von Münsterberg gewesen.

7. Zu auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutigen Ergebnissen führt die 
Betrachtung der kirchlichen Ämter. Johann von Hohenmauth wird 1344 ple­
banus von Neumarkt genannt ) und Johann von Neumarkt 1351 rector 
parrochialis ecclesie in Neumarkt ). Um die gleiche Kirche handelt es sich 
zweifellos, aber trotzdem können beide Ämter auf keinen Fall kommentarlos 
einander gleichgesetzt werden, was bisher geschehen ist. Der Rektor einer Kirche 
ist der Inhaber der Pfründe, während der Pleban der Priester, der Leutpriester, 
ist. Ganz deutlich wird dieses aus einer Urkunde des Bischofs Nanker von 
Breslau (1341), in der die Rektoren und Priester von mehreren Breslauer Kirchen 
gleichzeitig nebeneinander genannt werden ). Diese Beobachtung schließt aber 
nicht aus, daß der Pleban einer Kirche gelegentlich auch gleichzeitig ihr Rektor 
gewesen oder aber später geworden ist. Dieser Fall ist — wenn wir die wenigen 
Nachrichten richtig deuten — an der Kirche in Neumarkt eingetreten. Am 
2. November 1344 verzichtet Johann von Hohenmauth auf seine Tätigkeit in 
der Kanzlei der Herzöge von Münsterberg und bestellt einen Vertreter. Dieser 
Verzicht wird nur verständlich, wenn Johann eine besser dotierte oder ehren­
vollere Tätigkeit aufnehmen will oder schon aufgenommen hat. Einen Hinweis 
darauf gibt uns die Tatsache, daß er bei dieser Gelegenheit erstmalig Pleban 
von Neumarkt genannt wird ). Diese Pfarre kann er nicht für seine Tätigkeit 
in der Kanzlei der Herzöge erhalten haben, Neumarkt ist eine königliche Pfarrei 
und dient den königlichen Notaren zur Versorgung ). Voraussetzung für den 
Empfang dieser Pfründe ist also, daß Johann von Hohenmauth in die Dienste 
König Johanns von Böhmen übergetreten ist. Es überrascht daher nicht, daß 
wir in den folgenden Jahren, und zwar schon 1345, einen Johannes plebanus 
Novoforensis als Schreiber und Notar in der Kanzlei Johanns von Böhmen ) 
und Karls IV. finden ). Durch Schrift vergleich hat nun Genzsch nachgewiesen, 
daß dieser Notar Johannes, der sich 1345 und 1348 Je zweimal plebanus von 
Neumarkt nennt, mit einem Notar der münsterbergischen Kanzlei identisch ist. 
Es kann sich nach dem, was wir soeben ausgeführt haben und was auch Genzsch 
schon erkannt hat, nur um Johann von Hohenmauth handeln, der Ja 1344 
seinen Dienst in Münsterberg aufgegeben und sich bei dieser Gelegenheit aus­
drücklich Pleban von Neumarkt genannt hat.
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Halten wir also fest: 1344 und 1345 ist eindeutig Johann von Hohenmauth 
Pfarrer in Neumarkt und königlicher Notar. Ebenso eindeutig ist 1349 aber 
Johann von Neumarkt Pfarrer in Neumarkt und königlicher Notar. Es kauft 
nämlich der pfarrer zu dem Newenmarkte ... des Kunigs schryber auf Ver­
anlassung des Königs am 30. Oktober ein Haus in Breslau. Da Johann von 
Neumarkt dieses Haus 1354 wieder verkauft51), müssen wir auch in dem 


